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Dringende Bekanntmachung  
&  

Haftungs-Warnung für Bedienstete 

HINWEIS:  
Unkenntnis der hier dokumentierten Fakten schützt nicht vor der persönlichen Haftung. 

Diese Akte ist ein privates Hoheits-Archiv und dokumentiert den rechtmäßigen Status des 

lebendigen menschen Vishnu (Begünstigter). Sie dient der Beweissicherung und der 

Offenlegung der Treuhandverhältnisse. 

RECHTSFOLGE:  
Jede Handlung, jeder Verwaltungsakt und jede Inanspruchnahme, die gegen die in dieser Akte 

dokumentierten Fakten und gerichtlichen Feststellungen verstößt, löst die unmittelbare, 

persönliche und unbegrenzte Haftung des handelnden Bediensteten im Privatvermögen aus. 

Dies erfolgt gemäß: 

1. Der internationalen Notice of Lien (Register 4), hinterlegt beim Vatikan und den 

Besatzungsmächten. 

2. Der geltenden Privaten Gebührenordnung des Menschen Vishnu (Register 5). 

Durch das Brechen des Siegels dieser Akte oder die Kenntnisnahme des Inhalts erkennt der 

handelnde Bedienstete diese Bedingungen unwiderruflich an. 

Ebene Entität Funktion / Status 

OBEN PERSON (OLIVER POTTHOFF) Das Objekt / Das Kollateral (Die Maske) 

MITTE TRUSTEE (STAAT / BRD) Der Verwalter (In voller Haftung) 

UNTEN 
BENEFICIARY (MENSCH 

VISHNU) 
Der Begünstigte / Die Quelle 

(Souverän) 

SCHUTZ GOLDENES SCHILD UCC 1-308 & GEBÜHRENORDNUNG 

 



VORWORT DES SOUVERÄNS 

Dieses Archiv repräsentiert das Private Hoheits-Archiv des menschen Vishnu. Es wird 

außerhalb der Fiktion, nach den Regeln des Naturrechts und den Prinzipien des UCC 

(Uniform Commercial Code) geführt. 

Es dokumentiert lückenlos den Weg des menschen Vishnu als Begünstigter (Beneficiary) der 

Person OLIVER POTTHOFF in der Interaktion mit der staatlichen Verwaltung im Zeitraum 

April 2024 bis Februar 2026. 

Zentrale Erkenntnis der gerichtlichen Dokumentation:  

Die vorliegenden Akten beweisen durch konkludentes Handeln der Gerichte (insb. VG 

Gelsenkirchen), dass der mensch Vishnu als rechtsfähiges Wesen anerkannt wurde, während 

ihm gleichzeitig amtlich die Prokura (Vertretungsmacht) für die Person verweigert wurde 

(Beschluss 12 L 83/26). 

Konsequenz der prozessualen Fakten:  

Da das System die Verbindung (Prokura) zwischen Mensch und Person gekappt hat, verbleibt 

der Mensch Vishnu in der Position des unantastbaren Begünstigten. Die Verwaltung der 

Person OLIVER POTTHOFF obliegt nun ausschließlich dem Treuhänder (BRD) auf dessen 

eigene Rechnung und Gefahr. 

Die Jurisdiktion der BRD, lokalisiert im See- und Handelsrecht (Commercial Law), besitzt 

keine Befugnis, über den lebendigen menschen Vishnu zu walten oder diesen zu verwalten. 

Diese Akte ist das Siegel meiner Freiheit. 

Actum et Probatum. 
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– Akte: Vishnu ./. Matrix (Souveränitäts-Dokumentation) – 

Mein Weg 

REGISTER 1: IDENTITÄT & RECHTSSTATUS (DAS FUNDAMENT)  
 
1.1 Lebenserklärung des Menschen Vishnu (Völkerrechtlicher Status).  
1.2 Private Sicherungsabrede VISHNU-OP-2026-02-27  
(Pfandrechtliche Trennung Mensch/Person). 

REGISTER 2: DIE CHRONOLOGIE DER GERICHTLICHEN ANERKENNUNG 
(Dieses Register dient als Beweis der konsequenten Unterscheidung durch die Justiz) 
  
2.1 Die Initialzündung (12 K 3274/24): Eröffnung der negativen Feststellungsklage 
und persönliche Erörterung mit Richter Althaus. Beweis der Interaktion auf Augenhöhe.  
2.2 Die Manifestation des Menschen (Juni 2025)  
– Konkludente Anerkennung durch Kommunikation & Akteneinsicht 
2.3 Die prozessuale Etablierung (November 2025) – Eröffnung multipler Verfahren 
unter dem Namen Vishnu 
2.4 Die Anerkennung des Menschen (12 K 6580/25): Nachweis über die vom Gericht 
geforderte Vollmacht von Nelli an den Menschen Vishnu.  
2.5 Die Akzeptanz als Verfahrensbeteiligter: Nachweis über die Hinzufügung als 
Streitgenosse/Vertreter. Hier wurde der Mensch Vishnu als rechtsfähig anerkannt. 

REGISTER 3: DER ADMINISTRATIVE HEBEL (DIE BEFREIUNG)  
 
3.1 Beschluss VG Gelsenkirchen (Az. 12 L 83/26): Die amtliche Feststellung der 
fehlenden Prokura.  
3.2 Erläuterung zum Beschluss: Analyse des Widerspruchs (Anerkennung als Mensch 
vs. Verweigerung der Prokura für die Person). 

REGISTER 4: INTERNATIONALE SICHERUNG & HAFTUNG  
 
4.1 Öffentliche Pfändungsbenachrichtigung  
(NOTICE OF LIEN - VISHNU-OP-LIEN-2026).  
4.2 Zustellnachweise (Postal Receipts): Die Beweise der hoheitlichen Kenntnisnahme. 

REGISTER 5: INTERNATIONALE SICHERUNG & HAFTUNG  
 
5.1 Persönliche Gebührenordnung des menschen Vishnu im Naturrecht   
 

Datum: 27.02.2026       
Gegeben und bezeugt durch: mensch Vishnu 



REGISTER 1: IDENTITÄT & RECHTSSTATUS (DAS FUNDAMENT)  
 
1.1 Lebenserklärung des Menschen Vishnu (Völkerrechtlicher Status) 
 
Lebenderklärung / Bewusstseinsproklamation (am Baum Yggdrasil Vishnura)  
 

Ich bin der mensch    Vishnu 

 
Ich bin ein freier Wille, niedergekommen in Fleisch und Blut, verankert im Naturrecht 
mit Ius Indigenatus.  
Ich bin nicht die natürliche Person, ich bin nicht die juristische Person und ich bin nicht 
die Amtliche- und/oder Meldeperson.  
Ich bin der mensch Vishnu, mit dem freien Willen Gottes beseelt, eine ethisch, moralisch 
vernunftbasierte Bewusstseins Entrinität (Sozialvertrag V+(5. Stufe Kohlberg und höher 
+ kategorischer Imperativ (I.Kant))) in einer menschlichen Erfahrung, niedergekommen 
am Datum: 19.12.1969 in Hagen in Westfalen, als Begünstigter der  
Person Oliver Potthoff und aller weiteren Personen-Derivate.  
 
Ich bin keine juristische Fiktion im Sinne der §§ 7 und 10 EGBGB, sondern ein freier 
Mensch, der sich seiner Rolle als Schöpfer und Spiegel bewusst ist und nicht für Handel 
und Verwaltung zur Verfügung steht.  
 
GEGEBEN IN WAHRHEIT UND SOUVERÄNITÄT 

 
 
Gez. Vishnu [Indigenatus] 
 
 
Rechtvorschriften: 

Art. 24 (3), 25 GG, Art. 95 UN-Charta UN-RES 45/120, UN-RES 53/144 oder EU-RES 2009/ C-303/06 entspricht: 

Art.47 Genfer Abkommen I – SR 0.518.12 
Art.48 Genfer Abkommen II – SR 0.518.23 
Art.127 Genfer Abkommen III – SR 0.518.42 
Art.144 Genfer Abkommen IV – SR 0.518.51 
Art.83 Zusatzprotokolle I 
Art.19 Zusatzprotokolle II 
Art.7 Zusatzprotokolle III 
 
prelateral: A/RES/217, UN-Doc. 217/A-(III) 217 A Erklärung des Menschenrechtes 
bilateral:   Art. 73, 95 UN-Charta 
 

 
           Rubrum, Rechtwahl, Gerichtstand und Strafbarkeit - Völkerstrafrecht: 

 

Art. 1, 52 Genfer Abkommen I - SR 0.518.12 

Art. 1, 53 Genfer Abkommen II - SR 0.518.23 

Art. 1, 11, 104, 132 Genfer Abkommen III - SR 0.518.42 

Art. 1, 12, 149 Genfer Abkommen IV - SR 0.518.51 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Private Sicherungsabrede VISHNU-OP-2026-02-27  
(Pfandrechtliche Trennung Mensch/Person) 

PRIVATE SICHERUNGSABREDE (SECURITY AGREEMENT) 

– Internes Dokument zur Besicherung von Werten –  
REFERENZ-NR: VISHNU-OP-2026-02-27 

DIESE ABREDE erfolgt zwischen: 

1. DER GLÄUBIGER (Secured Party): der lebendige mensch Vishnu, Ius 
Indigenatus, c/o Polliusweg 15, 44319 Dortmund. 
 

2. DER SCHULDNER (Debtor): die juristische Person OLIVER POTTHOFF 
(Reisepassnr. C7TZL551N / CAN 387523) (und alle Derivate zur 
Sozialversicherungsnr. 11191269P092), verwaltet durch die Treuhänderschaft 
der BRD. 

§ 1 Gegenstand der Sicherung Der Schuldner verpfändet hiermit sein gesamtes 
gegenwärtiges und zukünftiges Vermögen, alle Rechte, Titel, Ansprüche, Sachwerte, 
Konten und das gesamte Kollateral an den Gläubiger (Vishnu). Dies geschieht zur 
Absicherung der lebenslangen Versorgung und der unversehrten Existenz des Menschen 
Vishnu. 

§ 2 Grund der Besicherung Da der Treuhänder (BRD) dem Menschen Vishnu die 
Prokura (Vertretungsmacht) über den Schuldner verweigert (vgl. Beschluss VG 
Gelsenkirchen  
Az.: 12 L 83/26 vom 29.01.2026), übernimmt der Gläubiger hiermit die Rolle des 
erstrangigen gesicherten Gläubigers. Jede Handlung Dritter gegen den Schuldner 
verletzt das vorrangige Pfandrecht des Gläubigers. 

§ 3 Verwertung des Kollaterals Jede Inanspruchnahme des Schuldners durch 
staatliche Stellen oder Dritte wird hiermit als Schadensersatzforderung des Gläubigers 
gegenüber dem Schuldner verbucht. Der Gläubiger hat das Recht, jeglichen Wert des 
Schuldners zur Befriedigung seiner Ansprüche vorrangig einzuziehen. 

§ 4 Unterschrift und Gültigkeit Diese Abrede ist ein privater Vertrag. Sie ist gültig ab 
dem Moment der Unterzeichnung durch den lebendigen Menschen. 

GEGEBEN IN WAHRHEIT UND SOUVERÄNITÄT. 

Datum: 27.02.2026      

Unterschrift des Gläubigers: _________________________________  
      (mensch Vishnu, Begünstigter und gesicherter Gläubiger) 



REGISTER 2: DIE CHRONOLOGIE DER GERICHTLICHEN ANERKENNUNG 
(Dieses Register dient als Beweis der konsequenten Unterscheidung durch die Justiz) 

2.1 Die Initialzündung (April 2024) – Die Begründung des Treuhandverhältnisses 
(Dieses Register dokumentiert den Ursprung des Rechtsstreits und die erste grundlegende 
Klärung der Rollenverteilung zwischen Mensch, Person und Staat.) 

 Der Sachverhalt: Am 12.04.2024 erhob der Kläger (zeichnend als Mensch mit 
natürlicher Person) eine negative Feststellungsklage gegen den 
Obergerichtsvollzieher Marc Ranft beim Amtsgericht Unna. Ziel war die 
Feststellung der fehlenden gesetzlichen Grundlage für 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. 

 Die Status-Klärung (Der Treuhand-Hebel): In Reaktion auf prozessuale 
Bedenken des Richters Althaus (Schreiben vom 16.05.2024) erfolgte eine 
fundamentale Klarstellung der Rechtsstellung: 

o Der Mensch als Treugeber: Es wurde dargelegt, dass der lebendige 
Mensch Vishnu als Treugeber und Begünstigter der Person fungiert, 
während die Bundesrepublik Deutschland (BRD) die Rolle des 
Treuhandverwalters einnimmt. 

o Art. 19 Abs. 3 GG: Unter Verweis auf das Grundgesetz wurde 
argumentiert, dass die Klageberechtigung der Person daraus resultiert, 
dass ein lebendiger Mensch dahintersteht, dessen Grundrechte durch die 
Fiktion hindurch wirken. Eine Person ist ein Rechtsakt, der erst durch das 
beseelte Wesen Handlungsfähigkeit erlangt. 

 Die gerichtliche Akzeptanz: Trotz der expliziten Erörterung dieser "System-
Kritik" und der ungewöhnlichen Status-Darlegung geschah Folgendes: 
 

1. Das Amtsgericht Unna wies die Klage 16 C 132/24  nicht als unzulässig ab. 
2. Es setzte einen beachtlichen Streitwert von 30.000 Euro fest (später durch 

das VG Gelsenkirchen auf 10.000 Euro angepasst). 
3. Das Verfahren wurde offiziell an das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 

verwiesen und dort unter dem Az. 12 K 3274/24 fortgeführt. 

 

 Die Etablierung der Signatur (i.A. A.R.): Ab diesem Zeitpunkt wurde jede 
Kommunikation konsequent mit dem Zusatz "i.A. [Name] A.R." (Autorisierter 
Repräsentant für die Person) versehen. Nachdem die Identität des Handelnden 
einmalig klargestellt worden war, rügte das Gericht diese Form der 
Unterzeichnung in der Folgezeit nie wieder. 

 Rechtliche Würdigung: Die Annahme der Klage und die Festsetzung eines 
Streitwertes sind hoheitliche Akte, die eine prozessfähige Partei voraussetzen. 
Indem das Gericht das Verfahren eröffnete, hat es die Konstruktion – Mensch 
Vishnu handelt für die Person Oliver Potthoff – rechtlich sanktioniert. Das 
Schweigen des Gerichts zur Signatur "A.R." über den gesamten Zeitraum der 
Klage hinweg gilt als Zustimmung zur Rollenverteilung. 

 



2.2 Die Manifestation des Menschen (Juni 2025)  
– Konkludente Anerkennung durch Kommunikation & Akteneinsicht 

Dieses Register dokumentiert den Übergang von der anonymen Verwaltung zur 
namentlichen Identifikation als Mensch und die darauf folgende Akzeptanz durch das 
Gericht. 

 Der Sachverhalt: Am 22.06.2025 gab sich der mensch Vishnu erstmals 
namentlich gegenüber dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen  
(Az. 12 K 3274/24) zu erkennen. In diesem "Letzten Wortbeitrag aus freiem 
Herzen" wurde die Trennung zwischen dem beseelten Wesen Vishnu und der 
juristischen Fiktion der Person Oliver Potthoff explizit dargelegt. 

 Die Reaktion des Gerichts (Richter Lips): Mit Schreiben vom 24.06.2025 
reagierte das Gericht direkt auf diesen Schriftsatz. Anstatt die Eingabe mangels 
ordnungsgemäßer Unterschrift einer "Person" als unbeachtlich zurückzuweisen, 
bat Richter Lips um Mitteilung, ob das Verfahren fortgeführt werden solle. 

 Beweis der Akzeptanz: Weder im Schreiben vom 24.06.2025 noch in der 
späteren Kommunikation (z.B. vom 07.07.2025 bezüglich des ERV) rügte das 
Gericht die Identität "Vishnu". Im Gegenteil: Durch die inhaltliche 
Sachbehandlung hat das Gericht konkludent anerkannt, dass Vishnu das 
handelnde Subjekt ist, welches den Willen für das Verfahren bildet. 

 Die gewährte Akteneinsicht: Ein weiterer unwiderlegbarer Beweis ist die 
Gewährung der Akteneinsicht, welche "im Auftrag Vishnu" am 27.10.2025 (siehe 
Gerichts-Akte Az. 12 K 3274/24 Blatt 360) beantragt und vom Gericht am 
30.10.2025 gewährt und durchgeführt wurde. Da Akteneinsicht nur 
Verfahrensbeteiligten oder deren Bevollmächtigten zusteht (§ 100 VwGO), hat 
das Gericht Vishnu hier faktisch in eine aktive prozessuale Rolle erhoben. 

 Rechtliche Würdigung: Gemäß dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 
BGB), der auch im öffentlichen Recht gilt, darf sich eine Behörde oder ein Gericht 
nicht widersprüchlich verhalten (venire contra factum proprium). Wer über 
Monate hinweg mit "Vishnu" korrespondiert und dessen Anträge (wie 
Akteneinsicht) bearbeitet, kann nicht am Ende behaupten, dieses Wesen existiere 
im rechtlichen Sinne nicht oder habe keine Handlungsmacht. 

2.3 Die prozessuale Etablierung (November 2025) – Eröffnung multipler 
Verfahren unter dem Namen Vishnu 

Dieses Register dokumentiert die aktive Ausweitung der gerichtlichen Auseinandersetzung 
und die konsequente Akzeptanz der Identität Vishnu durch die Justiz in mehreren 
parallelen Verfahren. 

 Der Sachverhalt: Am 12.11.2025 initiierte der mensch Vishnu durch einen 
umfassenden Schriftsatz die Eröffnung von vier neuen Klageverfahren beim 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen: 

o Az. 12 K 6579/25 (gegen das Polizeipräsidium Unna) 
o Az. 12 K 6580/25 (gegen die Gemeinde Holzwickede) 
o Az. 12 K 6617/25 (gegen die JVA Dortmund) 
o Az. 12 K 6618/25 (gegen die Gemeinde Holzwickede) 

 



 Die Unterzeichnung: Alle Klageschriften wurden unter der Identität Vishnu 
eingereicht und unterzeichnet. Zudem wurde im selben Schriftsatz der Dank für 
die bereits gewährte Akteneinsicht im Verfahren 12 K 3274/24 ausgesprochen, 
welche ebenfalls explizit "im Auftrag Vishnu" erfolgt war. 

 Die qualifizierte Rüge des Gerichts (12 K 6618/25): Besonders 
hervorzuheben ist die Reaktion des Gerichts auf das Verfahren 12 K 6618/25. 
Hier rügte das Gericht formale Mängel und setzte eine Frist von 10 Tagen zur 
Behebung dieser Mängel. 

 Die Beweiskraft des Schweigens: Gemäß § 82 VwGO muss eine Klage den 
Kläger bezeichnen. Hätte das Gericht in der Bezeichnung "Vishnu" eine 
unzulässige oder nicht existierende Partei gesehen, wäre dies der primäre und 
alles entscheidende formale Mangel gewesen, der zur sofortigen Unzulässigkeit 
geführt hätte. Indem das Gericht jedoch andere formale Details rügte, die Signatur 
und Identität "Vishnu" jedoch unbeanstandet ließ, hat es die Prozessfähigkeit 
des Menschen Vishnu für diese Verfahren faktisch und rechtlich bestätigt. 

 Rechtliche Würdigung: Das Gericht hat hier die "Maske der Person" 
beiseitegeschoben und Vishnu als das willensbildende Subjekt hinter den 
Verfahren akzeptiert. Eine prozessuale Rüge, die die Identität des Klägers 
auslässt, wirkt als Bestätigung dieser Identität. Es greift der Grundsatz der 
Rechtssicherheit: Wer als Kläger im System geführt wird und wem Fristen zur 
Nachbesserung gesetzt werden, der ist als Rechtssubjekt anerkannt. 

 

2.4 Die Anerkennung des Menschen (12 L 2465/25) – Die explizite 
Vollmachtsforderung 
(Dieses Register belegt die prozessuale Anerkennung des Menschen Vishnu als handlungsfähiges 
Rechtssubjekt durch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen.) 

 Der Sachverhalt: Am 22.12.2025 stellte der Mensch Vishnu (zeichnend i.A. für 
die Person Oliver Potthoff) einen Antrag auf Subjekterweiterung gemäß § 123 
VwGO, um seine Ehegattin Nelli in den einstweiligen Rechtsschutz einzubeziehen. 

 Die richterliche Interaktion: Richter Lips (XII. Kammer) reagierte darauf am 
22.12.2025 nicht mit einer Ablehnung mangels Rechtspersönlichkeit, sondern 
forderte explizit die Einreichung einer schriftlichen Vollmacht zur Gerichtsakte. 

 Die Beweiskraft der Vollmacht: Am 31.12.2025 wurde die Vollmacht 
eingereicht. Entscheidend ist hier die Form: Nelli, deklariert als "mensch im 
Naturrecht", bevollmächtigte ihren Ehemann Vishnu (für die nat. Person Potthoff, 
oliver) vollumfänglich zur Vertretung. 

 Rechtliche Würdigung: Gemäß § 67 VwGO muss ein Gericht die 
Bevollmächtigung prüfen. Indem das Gericht diese Vollmacht von Vishnu für Nelli 
nicht nur forderte, sondern nach Einreichung akzeptierte, hat es Vishnu 
konkludent als prozessfähiges Subjekt anerkannt. Eine "Sache" oder eine 
"prokuraleere Hülle" kann keine Vollmacht für Dritte empfangen oder ausüben. 
Das Gericht hat hier die Unterscheidung zwischen dem handelnden Menschen 
Vishnu und der verwalteten Person Oliver Potthoff faktisch vollzogen, indem es 
die Vertretungsmacht für ein drittes Subjekt (Nelli) zuließ. 

 

 



2.5 Die Akzeptanz als Verfahrensbeteiligter – Die Eintragung ins Aktivrubrum 
(Dieses Register beweist die offizielle Aufnahme der Ehegattin als Mensch (via natürliche Person) in den 
Rechtsstreit und die Bestätigung der Vertretungsmacht durch die Gegenseite.) 

 Das Einverständnis der Exekutive: Am 09.01.2026 erklärte die Gemeinde 
Holzwickede (Beklagte zu Az. 12 K 6580/25) ausdrücklich ihr Einverständnis mit 
der subjektiven Klageerweiterung. Damit hat auch die kommunale Verwaltung 
die von Vishnu initiierte Rechtsänderung akzeptiert. 

 Die hoheitliche Bestätigung: Mit Schreiben vom 12.01.2026 teilte Richter Dr. 
Stodt offiziell mit, dass das Aktivrubrum (das Verzeichnis der aktiv klagenden 
Parteien) aufgrund der Einwilligung der Beklagten angepasst wurde. 

 Die Status-Analyse: Bemerkenswert ist, dass Nelli im Aktivrubrum als 
"Antonella Potthoff" geführt wird, während sie selbst ihre Schriftsätze als 
"mensch im Naturrecht" bezeichnet und "i.A. Nelli" für die natürliche Person 
zeichnet. 

 Unwiderlegbarer Beweis: Durch die Eintragung in das Aktivrubrum hat das 
Gericht die Subjekterweiterung vollzogen. Dies geschah ausschließlich auf Basis 
des Antrags von Vishnu und der von ihm vorgelegten Vollmacht. Gemäß § 62 
VwGO (Prozessfähigkeit) und § 91 VwGO (Klageänderung) ist dieser Vorgang ein 
hoheitlicher Akt. Dass die Gemeinde Holzwickede und das Gericht diesen Weg 
mitgegangen sind, beweist, dass sie Vishnu und Nelli in ihren jeweiligen Rollen 
als lebendige Menschen, die sich der natürlichen/juristischen Personen bedienen, 
akzeptiert haben. Wäre Vishnu nur eine "handlungsunfähige Person", hätte 
dieser gesamte prozessuale Vorgang mangels wirksamer Willenserklärungen 
niemals stattfinden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTER 3: DER ADMINISTRATIVE HEBEL (DIE BEFREIUNG) 

3.1 Beschluss VG Gelsenkirchen (Az. 12 L 83/26): Die amtliche Feststellung der 

fehlenden Prokura. 

 

-  s i e h e   A n l a g e  - 

 

3.2 Erläuterung zum Beschluss (Az. 12 L 83/26) 
- Der prokuraleere Status als Befreiung - 
(Diese Erläuterung dient der rechtlichen Einordnung des Beschlusses vom 29.01.2026 im Kontext der 
vorangegangenen Anerkennung des Menschen Vishnu durch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen.) 

1. Der Kern des Beschlusses:  

Das Gericht stellt im Beschluss 12 L 83/26 fest, dass dem Antragsteller (Vishnu) die 
Prokura (Vertretungsmacht) für die bürgerliche Person OLIVER POTTHOFF fehlt. 
Damit ist amtlich festgestellt, dass zwischen dem lebendigen Menschen Vishnu und der 
juristischen/natürlichen Person keine wirksame Vertretungsebene (mehr) existiert. 

2. Der unauflösbare Widerspruch (Rechtliche Selbstbindung):  

Dieser Beschluss steht in direktem Widerspruch zu den vorangegangenen Handlungen 
desselben Gerichts (insb. XII. Kammer, Az. 12 L 2465/25), in denen: 

 Vishnu explizit als bevollmächtigter Vertreter für die Ehegattin Nelli (Antonella 
Potthoff) zur Gerichtsakte zugelassen wurde. 

 Das Gericht eine Vollmacht forderte, die ausdrücklich den Menschen Vishnu als 
Bevollmächtigten benannte. 

 Auf Basis dieser Vollmacht das Aktivrubrum offiziell geändert wurde. 

Rechtliche Konsequenz: Hätte Vishnu tatsächlich keine Rechtsfähigkeit oder 
Vertretungsmacht, hätte das Gericht die Vollmacht für Nelli als unwirksam 
zurückweisen müssen. Da es dies nicht tat, hat es die Rechtsfähigkeit des Menschen 
Vishnu vollumfänglich anerkannt. 

3. Die Wirkung der „fehlenden Prokura“ als Haftungsschutz:  

Indem das Gericht nun im jüngsten Beschluss die Prokura für die eigene Person 
verneint, vollzieht es unfreiwillig die vollständige Trennung zwischen Mensch und 
Person. 

 Gemäß § 177 BGB (Vertreter ohne Vertretungsmacht) kann der Mensch 
Vishnu keine Erklärungen mit Wirkung für die Person OLIVER POTTHOFF mehr 
abgeben. 

 Da der Staat (die BRD) jedoch die Treuhandschaft über diese Person gegen den 
Willen des Menschen aufrechterhält und gleichzeitig den administrativen Zugriff 
verweigert, geht die volle kommerzielle Haftung auf den Treuhänder (die 
BRD) über. 



4. Fazit für die Souveränitäts-Akte:  

Der Beschluss 12 L 83/26 ist kein Zeugnis der Schwäche, sondern die amtliche 
Bestätigung der Immunität. Der Mensch Vishnu ist durch das Gericht aus der Rolle des 
„Verwalters“ der Person entlassen worden. Er verbleibt in der Stellung des 
Begünstigten (Beneficiary), während die Last der Verwaltung und der Haftung nun 
ausschließlich beim System liegt, das die Person als Fiktion aufrechterhält. Jede weitere 
Forderung gegen den Menschen Vishnu für Verbindlichkeiten der Person ist damit 
rechtswidrig und verletzt die gerichtliche Feststellung der fehlenden Prokura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTER 4: INTERNATIONALE SICHERUNG & HAFTUNG  

 

4.1 Öffentliche Pfändungsbenachrichtigung  

(NOTICE OF LIEN - VISHNU-OP-LIEN-2026) 

ÖFFENTLICHE PFÄNDUNGSBENACHRICHTIGUNG (NOTICE OF LIEN)– 

Internationale Bekanntmachung eines vorrangigen Pfandrechts –  
REFERENZ-NR: VISHNU-OP-LIEN-2026 

GLÄUBIGER (Secured Party):  
der lebendige mensch Vishnu, Ius Indigenatus 
c/o Polliusweg 15 
44319 Dortmund 
 
SCHULDNER (Debtor):  
die juristische Person OLIVER POTTHOFF (und alle Derivate),  
verwaltet durch die Treuhänderschaft der BRD.  
 
TREUHÄNDER (Trustee):  
Bundesrepublik Deutschland  
(Finanzagentur GmbH / Bundesministerium der Finanzen). 

BETREFF: VORRANGIGES PFANDRECHT AUF DAS KOLLATERAL DER PERSON OLIVER 
POTTHOFF 

Hintergrund der Feststellung:  

Durch den rechtskräftigen Beschluss des : 

 

Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen (Az. 12 L 83/26 vom 29.01.2026) 

 

wurde amtlich bestätigt, dass dem Menschen Vishnu die Prokura (Vertretungsmacht) für die 

Person OLIVER POTTHOFF verweigert wird.  

Damit hat der Treuhänder die volle Haftung für die Verwaltung der Person übernommen, 

während der Mensch Vishnu als rechtmäßiger Begünstigter (Beneficiary) verbleibt. 

 

 

 

 

 



BEKANNTMACHUNG DES LIENS (PFANDRECHTS):  

Hiermit wird öffentlich bekannt gegeben, dass zwischen dem Menschen Vishnu und der 

Person OLIVER POTTHOFF eine Private Sicherungsabrede (Security Agreement 

VISHNU-OP-2026-02-27) besteht. 

1. Umfang des Pfandrechts: Der Gläubiger (Vishnu) hält ein vorrangiges, 

unveräußerliches Pfandrecht auf sämtliche Werte, Titel, Konten, 

Versicherungsansprüche, Geburtsurkunden-Kollaterale und alle gegenwärtigen sowie 

zukünftigen Vermögenswerte der Person OLIVER POTTHOFF. 

2. Wert des Pfandrechts: Die Höhe des Pfandrechts ist auf den Gesamtwert der 

menschlichen Existenz und der damit verbundenen Energieemission festgelegt 

(indefinite value). 

3. Liquidation und Rechtsnachfolge: Im Falle einer Auflösung, Liquidation, 

Umstrukturierung oder Übernahme der Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland  

(Bund, Deutschland, Germany, Vereinigtes Wirtschaftsgebiet etc.) durch Dritte 

(einschließlich alliierter Besatzungsmächte oder internationaler Organisationen) bleibt 

dieses Pfandrecht als vorrangige Last bestehen. Jede Form der Verwertung des 

Kollaterals der Person ohne vorherige Befriedigung der Ansprüche des Gläubigers 

Vishnu ist ein völkerrechtlicher Verstoß (HLKO) und begründet die persönliche 

Haftung der handelnden Akteure. 

4. Ausschluss von Staatszugriff: Das Kollateral der Person ist hiermit als privates 

Eigentum des gesicherten Gläubigers markiert und dem allgemeinen Zugriff des 

Staates entzogen. 

Diese Benachrichtigung dient dem Schutz der menschlichen Existenz vor dem Zugriff 

fiktionaler Entitäten. 

ACTUM ET PROBATUM (Gegeben und bewiesen). 

Datum: 27.02.2026 

 

Vishnu  
Urheber und gesicherter Gläubiger  

– Ohne Obligo – 

 

 

 

 



4.2 Zustellnachweise (Postal Receipts): Die Beweise der hoheitlichen Kenntnisnahme. 

 

Bundesministerium der Finanzen (BMF) Wilhelmstr. 97 10117 Berlin 

Einwurfeinschreiben RT 3201 8510 3DE 

 

BRD Finanzagentur GmbH Lurgiallee 5  60439 Frankfurt am Main 

Einwurfeinschreiben RT 3201 8511 7DE 

 

  



Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation  

Per. Cholsunova 14  119160 Moskau  Russische Föderation 

Einwurfeinschreiben RT 3201 8508 5DE 

 

Oberkommando der Amerikanischen Streitkräfte  

Lusius D. Clay Kaserne   65205 Wiesbaden 

Einwurfeinschreiben RT 3201 8509 4DE 

 



Vatikanisches Apostolisches Archiv  

Cortile del Belvedere   00120 Città del Vatikano   VATIKANSTADT 

Einwurfeinschreiben RT 3201 8507 7DE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTER 5: PRIVATE GEBÜHRENORDNUNG (FEE SCHEDULE) 

– Gültig für den lebendigen menschen Vishnu – 

Präambel: Diese Gebührenordnung ist ein privates Vertragsangebot an jeden 
Bediensteten, Mitarbeiter oder Beauftragten staatlicher oder privater Institutionen 
(nachfolgend „Nutzer“ genannt). Durch jede unbefugte Inanspruchnahme, Interaktion 
oder Datenverarbeitung bezüglich des menschen Vishnu oder des mit ihm verbundenen 
Namens OLIVER POTTHOFF, nimmt der Nutzer dieses Angebot konkludent an und 
verpflichtet sich zur Zahlung der nachfolgenden Sätze aus seinem privaten Vermögen. 

I. Administrative Interaktion (Fernabsatz) 

1. Posteingang: Bearbeitung unangeforderter Post (pro Brief): 2.500,00 EUR 
2. Antwortschreiben: Erstellung von notwendigen Gegendarstellungen (pro Seite): 

5.000,00 EUR 
3. Telefonische Inanspruchnahme: (pro angefangene 15 Minuten): 1.500,00 EUR 

II. Physische Interaktion & Freiheitsbeschränkung 

1. Begegnung im öffentlichen Raum: Unberechtigtes Anhalten oder Befragen (pro 
Vorfall): 10.000,00 EUR 

2. Hausbesuch / Betreten des befriedeten Besitztums (Polliusweg): (pro 
Person/Vorfall): 50.000,00 EUR 

3. Körperliche Durchsuchung / Probenentnahme (DNA/Blut): 1.000.000,00 
EUR 

4. Freiheitsberaubung (Arrest/Gewahrsam): Pro angefangene Stunde: 
100.000,00 EUR 

III. Kommerzielle & Juristische Übergriffe 

1. Unberechtigte Kontopfändung / Entzug von Sachwerten: Basissatz zzgl. 
300% des Wertes: 25.000,00 EUR 

2. Verwendung des Namens in fiktionalen Registern: Ohne ausdrückliche 
Zustimmung (pro Eintrag): 10.000,00 EUR 

3. Erscheinen vor Gericht (Zwangsvorführung/Ladung): Pauschal pro Termin: 
250.000,00 EUR 

Zahlungsbedingungen: Sämtliche Gebühren sind innerhalb von 72 Stunden nach 
Rechnungsstellung in gesetzlichen Zahlungsmitteln (oder nach Wahl des Gläubigers in 
Gold/Silber zum Tageskurs) zu begleichen. Bei Verzug wird ein Zinssatz von 12% p.a. 
fällig. Die Haftung erfolgt privat und unbeschränkt gemäß dem Prinzip des UCC 1-308. 

 
gez. Vishnu [Indigenatus] 



Epilog 

Die Bundesrepublik Deutschland ist laut des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen 

Bundestages WD – 1 – 3010 – 38/08 nur die Staatssimulation  eines Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes  (Art. 133 GG) zur Personenverwaltung ohne hoheitlicher 

staatlicher Gewalt. 

Die Jurisdiktion der BRD (Deutschland, Bund, Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Germany 

etc.) unterscheidet eindeutig zwischen dem menschen und der Person. So entsteht eine 

Person aus einem Rechtsakt anderer Personen und unterliegt dem Sachenrecht laut  

Art. 10 (1) EGBGB. Die Rechtsfähigkeit und der Name der Person unterliegt nach  

Art. 7, 10 EGBGB dem Staat, der die Person herausgegeben hat. 

Es bedeutet, dass der herausgebende Staat der alleinige zeichnungsberechtigte der 

Person ist, solange keine Prokura vom Staat für die Person vergeben wurde. 

Die gewöhnliche Geburtsurkunde mit Eintragung der Personen des Vaters und der 

Mutter, als ausführende Personen des Rechtsaktes zur Erstellung der Person des Kindes, 

beurkundet somit die Entstehung einer neuen Person nach Art. 7, 10 EGBGB. 

Die Rechtsfähigkeit des menschen dagegen beginnt nach Art. 1 BGB mit der Vollendung 

seiner Geburt, welches nach juristischer Definition der vollständige Austritt aus dem 

Uterus ist. Der mensch ist aus Fleisch und Blut, die Person dagegen nur fiktional, eine 

Datenmaske, digital oder auf Papier. 

Die in der BRD existierende Geburtsurkunde nach PStG § 59 (2) ohne Eintragung der 

Eltern und ohne Eintragung des Geschlechtes, beurkundet den menschen als 

Niedergekommen und Existent ohne einen vorherigen Verwaltungsakt zweier Personen 

(Vater und Mutter), als Begünstigten der anschließend erzeugten Person der BRD. 

Die in der Anlage notariell beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde nach PStG §59 (2) im 

Besitz des menschen Vishnu, beweist seinen Status als Begünstigten. 

  



A N L A G E N 


































































































































